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Übersicht:  Ablauf Verbraucher-Insolvenz-Verfahren in 3 Jahren 

 

            
       

            
       

In der  SCHUFA bleibt der Eintrag über die Rest-Schuld-Befreiung noch  tag-genau  

6 Monate bestehen.           
   

            
            

2. Schritt: Wohl-Verhaltens-Periode 

Bei ausreichendem Einkommen behält der Treu-Händer (= Insolvenz- Verwalter) den 

pfändbaren Teil.  

Die Schuldner- Beratung schickt den Antrag an das Gericht     
 

Das Gericht prüft den Antrag. Die Verfahrens-Kosten werden meistens gestundet. 

Das Gericht bestellt  dabei einen Insolvenz- Verwalter      
 

Das Gericht eröffnet das Verbraucher- Insolvenz- Verfahren. Ab hier 3 Jahre Dauer 

 

1. Schritt: Verbraucher-Insolvenz-Verfahren 

 Die Gläubiger melden Forderungen an.                  
Der Insolvenz- Verwalter prüft die Anmeldungen. 

 Der Insolvenz-Verwalter prüft die Pfändbarkeit des Schuldners. Er prüft das 
Einkommen, Besitz und Unterhaltspflichten. Verwertbares davon nimmt er weg. 
Pfändbare Einkünfte werden an ihn abgeführt. 

Aufhebung des Verfahrens 

Nach erfolgter Prüfung der ermittelten Angaben und Verwertung von Insolvenz- Masse           
(= Guthaben und Pfändbares) werden die Kosten festgesetzt.                                        
Das Verfahren wird aufgehoben. 

3. Schritt: Schulden- Befreiung  

(= Rest-Schuld-Befreiung) nach drei Jahren       

 


